Mündliche Anfrage 

gemäß § 47 der Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtages

Abgeordnete Kreszentia Flauger (DIE LINKE)

Was braucht es noch für Argumente, um endlich ein neues NPD-Verbotsverfahren einzuleiten?

In einem Beitrag auf der Internetseite der neofaschistischen NPD schreibt der NPD-Funktionär und Direktkandidat der Partei im Wahlkreis 60 (Märkisch-Oderland) zur letzten Bundestagswahl, Dr. Kersten Radzimanowski, am 19. Mai 2010 folgendes:  „Diese Politiker, die für das Wohl und Wehe unseres Volkes Verantwortung übernommen haben, sind schlimmer als jede ‚Heuschrecke‘. Jeder Trickbetrüger ist schlechter dran als sie. Denn er muß mit Strafe rechnen, wenn man ihm sein Handwerk legt. Die verantwortlichen Politiker und Parlamentarier hingegen sind nur ihrem eigenen Gewissen verpflichtet und - so sie keines haben - kommen sie ungeschoren davon. Für die gewaltigen Schäden, die sie verursachen - wie ihre Mitwirkung bei der Schaffung des Euro, des Schengener Abkommens, der EU-Osterweiterung, des Lissabon-Vertrages usw. usf. - zahlt das deutsche Volk die Rechnung. Während die kleine Schar der Politiker daran verdient, muß die Masse zahlen. Doch Verrat muß seinen Preis haben. Der Verräter zur Kasse gebeten werden. Verrat verdient die Höchststrafe, die in schweren Fällen nur der Tod sein kann.“
Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet die Landesregierung diese Aussagen insbesondere unter dem Aspekt, dass der Autor in der Konsequenz demokratisch gewählten Politikerinnen und Politiker mit dem Tod droht?

2. Überdenkt die Landesregierung mit dem Blick auf die Aussagen dieses NPD-Funktionärs ihre ablehnende Haltung gegenüber der Einleitung eines neues NPD-Verbotsverfahrens und wenn nein, warum nicht?
3. Wenn ja, welche konkreten Maßnahmen wird die Landesregierung zu welchem Zeitpunkt einleiten, um ein neues NPD-Verbotsverfahren zu ermöglichen? 
